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Gütesiegel für Erdwärmesonden-

Bohrfirmen

BAFU-Praxishilfe 

"Wärmenutzung aus Boden und 

Untergrund"

SIA Norm 384/6 "Erdwärmesonden"
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Gütesiegel für EWS-Bohrfirmen

Warum ein Gütesiegel (2000):

Åhoher Anteil an qualitativ schlechter 

Bohrarbeit

ÅVerstösse gegen Gewässerschutz-

vorschriften

ÅAbgrenzung gegen Ăwilde Bohrfirmenñ

ÅVertrauensbildung bei Behörden und 

Bauherren
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Gütesiegel für EWS-Bohrfirmen

Inhalt des Gütesiegels:

ÅVorschriften bezüglich des Gewässerschutzes

ÅVorschriften bezüglich Material und Maschinen

ÅVorschriften bezüglich Ausbildung des Personals

ÅVorschriften bezüglich Arbeitsablauf

Ą Diese Vorschriften sind weitgehend in die BAFU-Praxishilfe 

und in die SIA-Norm 384/6 eingeflossen
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Gütesiegel für EWS-Bohrfirmen

Trotz Erfolg:

Åzu wenig Kontrollen (~ 0.5% aller Bohrungen)

ÅVollzug der Gewässerschutzvorschriften nur marginal kontrolliert

Ausblick:

ÅReorganisation der Gütesiegel-Organisation

ÅErweiterung der Trägerschaft

ÅStärkerer Einbezug der Behörden

ÅMithilfe beim Vollzug der Gewässerschutzvorschriften

ÅArbeitsziel: 5% aller Bohrungen werden kontrolliert



w
w

w
.f

w
s

.c
h

Dr. Walter Eugster, Leiter Gütesiegelkommission EWS-Bohrfirmen                              1. Forum Wärmepumpen  I  Bohrfirmen  I  01.04.09  I  Bern

Ausrichtung der Regelwerke

BAFU-Praxishilfe Wärmenutzung aus Boden und Untergrund

ĄVorschriften aus Sicht des Gewässerschutzes

SIA Norm 384/6 Erdwärmesonden

Ą Vorschriften aus Sicht der Technik zur 

Gewährleistung eines sicheren Betriebes über die 

ganze Lebensdauer des "Bauwerkes"
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BAFU-Praxishilfe

Gegenstand der Praxishilfe:

ÅErdwärmesonden

ÅErdregister, Wärmekörbe, Energiepfähle

ÅGrundwasserwärmepumpen

Nicht behandelt werden:

Åtiefe Geothermie
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Rechtsgrundlagen:

ÅBundesverfassung

ÅGewässerschutzgesetz
Art. 3: "Jedermann ist verpflichtet, alle nach den Umständen gebotene 

Sorgfalt anzuwenden, um nachteilige Einwirkungen auf die Gewässer 

zu vermeiden" 

Art. 43, Abs. 3: "Grundwasservorkommen dürfen nicht dauernd 

miteinander verbunden werden, wenn dadurch Menge oder Qualität 

des Grundwassers beeinträchtigt werden können" 

ÅGewässerschutzverordnung

BAFU-Praxishilfe



w
w

w
.f

w
s

.c
h

Dr. Walter Eugster, Leiter Gütesiegelkommission EWS-Bohrfirmen                              1. Forum Wärmepumpen  I  Bohrfirmen  I  01.04.09  I  Bern

Zulässigkeiten:

üB3 Au Zu
1 Areal S3 S2 S1

Erdwärmesonden + b - - - -

Erdregister und Wärmekörbe4 + +4 -2/4 -b/5/4/7 - -

Energiepfähle und andere thermoaktive 

Elemente
+ b -2/4 -b - -

Entnahmebrunnen und Versickerungs-

bauwerke für die Nutzung von 

Grundwasser zu Heiz- und Kühlzwecken

+ b - - - -

Koaxialbrunnen -6 -6 - - - -

BAFU-Praxishilfe
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Zulässigkeiten:

+
Aus hydrogeologischer Sicht unproblematisch. Keine Bewilligung nach Art. 32 GSchV

erforderlich; die Einhaltung sämtlicher weiterer Vorschriften bleibt vorbehalten.

b
Kann fallweise durch die zuständige Behörde zugelassen werden. Bewilligung nach Art. 32 

GSchV erforderlich. 

+b Grundsätzlich unproblematisch. Bewilligung nach Artikel 32 GSchV erforderlich.

+n Aus hydrogeologischer Sicht mit Einschränkungen gemäss Anmerkung unproblematisch. 

Bewilligung nach Artikel 32 GSchV erforderlich.

- Nicht zugelassen.

-b Nicht zugelassen; die zuständige Behörde kann nach Prüfung des Einzelfalls Ausnahmen 

bewilligen.

-n Nicht zugelassen; die zuständige Behörde kann nach Prüfung des Einzelfalles unter 

Berücksichtigung der Anmerkung Ausnahmen bewilligen.

1

Im Zuströmbereich ZU gelten die von den Kantonen für den jeweiligen ZU verfügten spezifischen 

Schutzmassnahmen. Zudem gelten die Bestimmungen und Nutzungs-beschränkungen der jeweils 

überlagerten Gewässerschutzbereiche oder Schutzzonen. Ist in Karst- und Kluftgesteinsgebieten

ein Zuströmbereich an Stelle einer Zone S3 ausgeschieden worden, so gelten die Bestimmungen 

für die Zone S3, ausser für die Materialausbeutung und die Wärmenutzung aus Boden und 

Untergrund.



w
w

w
.f

w
s

.c
h

Dr. Walter Eugster, Leiter Gütesiegelkommission EWS-Bohrfirmen                              1. Forum Wärmepumpen  I  Bohrfirmen  I  01.04.09  I  Bern

Zulässigkeiten:

2

Die zuständige Behörde kann in Ausnahmefällen die Bewilligung zur Erstellung einer Baute oder 

Anlage in der künftigen Zone S3 erteilen, wenn Lage und Ausdehnung der künftigen 

Grundwasserschutzzonen aufgrund hydrogeologischer Abklärungen bereits festgelegt sind. Bei 

ausnahmsweise bewilligten Bauten oder Anlagen gelten die Nutzungsbeschränkungen der 

zukünftigen Zonen (Anh. 4 Ziff. 23 Abs. 2 GSchV).

3 Den Kantonen wird empfohlen, die Bewilligungspflicht auch auf den Bereich üB auszudehnen.

4 Abstand zum höchstmöglichen Grundwasserspiegel mindestens 2 m.

5 Keine Direktverdampferanlagen. Flüssigkeitsverluste müssen leicht erkannt werden können.

6

Das Gefährdungspotential von Koaxialbrunnen (halboffene Systeme) ist in Bezug auf das 

Grundwasser extrem hoch. Zum Gefährdungsbild der direkten Grundwassernutzung kommt 

wegen der fehlenden Abdichtung entlang der Bohrung die Schaffung von neuen vertikalen 

Wegsamkeiten hinzu, dessen Verlauf nicht kontrollierbar ist. Bei Koaxialbrunnen muss durch 

geophysikalische und hydrogeologische Tests der Nachweis erbracht werden, dass keine Zu- und 

Wegflüsse in das bzw. aus dem Bohrloch auftreten können. Sonst sind sie grundsätzlich nicht 

zulässig.

7 Liegen Erdregister und Wärmekörbe nicht im Untergrund, sondern im Boden, ist eine Bewilligung 

in der Zone S3 grundsätzlich möglich.
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Empfehlung:

ÅKantone sollen Wärmenutzungskarten ausarbeiten

ÅKantone sollen Gebiete festlegen, in denen eine Wärmenutzung

mit Erdwärmesonden bzw. Erdregister bzw. Grundwasser-WP

Ågrundsätzlich zugelassen ist

Åmit spezifische Auflagen zugelassen werden kann

Ågrundsätzlich nicht zugelassen sind

ÅDie Kantone führen einen Kataster der bewilligten Bohrungen

BAFU-Praxishilfe
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Gefährdungsbild Erdwärmesonden:

Erdwärmesonden können Wegsamkeiten von der Oberfläche in den 

Untergrund, aber auch den Weg in umgekehrter Richtung vom Untergrund 

in die Biosphäre öffnen und unerwünschte Verbindungen zwischen 

Grundwasserstockwerken mit unterschiedlichen Eigenschaften bewirken. 

Zudem besteht bei der Erstellung von Erdwärmesonden eine Gefährdung 

des Grundwassers durch den Bohrvorgang und während der Verfüllung.

BAFU-Praxishilfe



w
w

w
.f

w
s

.c
h

Dr. Walter Eugster, Leiter Gütesiegelkommission EWS-Bohrfirmen                              1. Forum Wärmepumpen  I  Bohrfirmen  I  01.04.09  I  Bern

Standortbeurteilung

Gebiete, in den EWS grundsätzlich zugelassen sind

(Bewilligung mit Standard-Auflagen)

Gebiete, die sich für die Trinkwassernutzung wenig oder nicht eignen und in denen 

eine Gewässergefährdung mit grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden 

kann (keine belasteten Standorte und keine geogene Gefährdungen durch Erdgas, 

ölhaltige Gesteine, quellende Formationen oder Rutschungen, usw.):

1. Übrige Bereiche üB

2. Randgebiete des Gewässerschutzbereiches Au ohne Grundwasserführung

BAFU-Praxishilfe
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Standortbeurteilung

Gebiete, in den EWS mit spezifischen Auflagen zugelassen 

werden können

Gebiete, in denen eine Gewässergefährdung mit Hilfe spezifischer Auflagen mit 

grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann:

1. Gebiete geringer Grundwassermächtigkeit (für die Trinkwassergewinnung 

technisch nicht nutzbar) im Gewässerschutzbereich AU

2. Besiedelte Gebiete innerhalb des nutzbaren Teils des Gewässerschutzbereichs 

AU, in denen eine Trinkwassergewinnung nicht möglich ist. 

BAFU-Praxishilfe
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Standortbeurteilung

Gebiete, in den EWS mit spezifischen Auflagen zugelassen 

werden können

3. Gebiete mit Grundwasserstockwerkbau

Č In Gebieten mit mehreren Grundwasserstockwerken soll in der Regel auf die 

Erstellung von Erdwärmesonden verzichtet werden. 

4. Gebiete mit gespanntem Grundwasser

Č In Gebieten mit artesisch gespanntem Grundwasser soll in der Regel auf die 

Erstellung von Erdwärmesonden verzichtet werden. 

BAFU-Praxishilfe
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Standortbeurteilung

Gebiete, in den EWS mit spezifischen Auflagen zugelassen 

werden können

5. Gebiete mit stark mineralisiertem Grundwasser 

Č In Gebieten mit stark mineralisierten Grundwasservorkommen soll in der 

Regel auf die Erstellung von Erdwärmesonden verzichtet werden. 

6. Gebiete, in denen der geologische oder hydrogeologische Aufbau des 

Untergrundes ungenügend bekannt ist sowie Gebiete mit lokalen 

Verkarstungen oder lokalem Auftreten von Klüften. 

BAFU-Praxishilfe
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Standortbeurteilung

Gebiete, in den EWS mit spezifischen Auflagen zugelassen 

werden können

7. Gebiete mit bestehenden unterirdischen Anlagen

8. Gebiete, in denen geogene Probleme zu erwarten sind (z.B. Erdgas, ölhaltige 

Gesteine, quellende Formationen)

9. Belastete Standorte, sofern die Voraussetzungen nach Artikel 3 

Altlastenverordnung erfüllt sind.

BAFU-Praxishilfe
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Standortbeurteilung

Gebiete, in den EWS nicht zugelassen sind

1. Grundwasservorkommen, die der Trinkwasserversorgung dienen oder 

dienen können, ausser die in den Ziffern 3.2.1 und 3.2.2 aufgeführten Gebiete. 

2. Grundwasserschutzzonen

3. Grundwasserschutzareale

4. Gebiete mit sehr hoher Wasserdurchlässigkeit (z. B. bei erhöhtem Auftreten 

von Karsthohlräumen oder Klüften)

5. Rutschgebiete  

BAFU-Praxishilfe
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Empfohlene Standardauflagen für jede Nutzungsart, z.B. für

Erdwärmesonden, u.a.:
ÅDie Planung und der Einbau der Erdwärmesonden hat gemäss SIA 384/6 zu 

erfolgen.

ÅDie Bohrtiefe ist so zu wählen, dass die Einsatzgrenzen des eingebauten 

Materials eingehalten werden und eine fachtechnisch einwandfreie Hinterfüllung 

des Bohrlochringraumes gewährleistet ist.

ÅDer Ausführungstermin der Bohrungen ist der Bewilligungsbehörde und dem 

zuständigen Geologen vor Bohrbeginn mitzuteilen. 

ÅEs dürfen nur Bohrgeräte und -verfahren eingesetzt werden, die für den 

anstehenden Baugrund geeignet sind. Es sind nur Bohrfirmen zuzulassen, die 

gewährleisten, dass der Stand der Technik eingehalten wird (z.B. Firmen mit 

FWS-Gütesiegel für Erdwärmesonden-Bohrfirmen).

ÅDas eingesetzte Bohrgerät muss mit allen erforderlichen Materialien für die 

Intervention in ausserordentlichen Situationen ausgerüstet sein. 

BAFU-Praxishilfe
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Empfohlene Standardauflagen für jede Nutzungsart, z.B. für 

Erdwärmesonden, u.a.:
ÅWird Grundwasser angefahren, informiert die Bohrunternehmung sofort, vor 

Einbau der Erdwärmesonde den zuständigen Geologen und die kantonale 

Gewässerschutzfachstelle. Das gleiche Vorgehen gilt auch bei sämtlichen übrigen 

umweltrelevanten Erkenntnisse wie z.B. Gaszutritte, Kavitäten, das Erbohren von 

belasteten Standorten oder Ölschiefern. 

ÅDas anfallende Abwasser und der Bohrschlamm sind nach Weisungen der 

Gemeinde umwelt- und gewässerschutzgerecht (SIA 431- und TVA-konform) zu 

entsorgen. Für die Ableitung des Abwassers ist die Bewilligung der Gemeinde 

einzuholen. Bevor das Abwasser eingeleitet wird, ist es über ein genügend 

grosses Absetzbecken zu führen. Die Qualität des abzuleitenden Abwassers hat 

den Vorschriften der Gewässerschutzverordnung (Anhang 3.3 Ziffer 23 GSchV) 

zu entsprechen.

ÅNach Abschluss der Bohrarbeiten wird durch den Geräteführer ein vollständiges 

Bohrprotokoll gemäss SIA 384/6 (Anhang A4.1) erstellt. 

BAFU-Praxishilfe
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Empfohlene Standardauflagen für jede Nutzungsart, z.B. für 

Erdwärmesonden, u.a.:
ÅDie erdverlegten Rohre müssen dauerhaft und korrosionssicher sein. Der 

erdseitige Anlageteil muss für die auftretenden Drücke zugelassen sein und ist 

einer Druckprüfung zu unterziehen. Die Prüfergebnisse sind in einem Prüf- und 

Abnahmeprotokoll gemäss SIA 384/6 (Anhang A4.2) zu dokumentieren. 

ÅDie Erdwärmesonde ist bei gesetzter Verrohrung ohne Verzug nach Einsetzen in 

das Bohrloch vom Bohrlochfuss her mit einer aushärtenden Suspension bis zur 

Oberfläche vollständig und lückenlos zu hinterfüllen. Die Hinterfüllung ist über ein 

beim Sondenfuss befestigtes, im Bohrloch verbleibendes zusätzliches Rohr 

vorzunehmen. Für eine zweckmässige Suspension gelten die Richtwerte nach 

Anhang A7.

Die Menge der Suspension ist zu erfassen. Übersteigt der Bedarf an Suspension 

das Zweifache des Bohrlochvolumens, so ist der Hinterfüllungsvorgang vorerst zu 

unterbrechen und die zuständige Behörde zu informieren.

Ą In etwa gemäss Gütesiegel-Reglement

BAFU-Praxishilfe
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Anforderungen an die Hinterfüllung:

ÅStabilität der Mischung

ÅDie Mischung soll genügend thixotrop sein und weder Sedimentation noch 

Entmischung ermöglichen

ÅAbsetzmass: max. 2% der Bohrtiefe bzw. max. 5m

ÅDurchlässigkeitsbeiwert

ÅKf 1x10-7 m/s

ÅDichte der fertigen Suspension

ÅKeine Dichtevorgabe bei Fertigmischungen. Der Hersteller gibt eine 

minimale Dichte der Suspension an. Die Mischungsvorgaben des Herstellers 

sind zwingend einzuhalten. 

ÅBaustellenmischung: spezifisches Gewicht der Suspension von 1.1 - 1.2 

g/cm3 beim Eintritt in das Bohrloch. 

ÅEs muss ein Mischprotokoll verwendet werden. Kontrolle des 

Mischungsgewichtes auf Baustelle mit Haushaltswaage und Einheitsgefäss 

BAFU-Praxishilfe
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Anforderungen an die Hinterfüllung (Forts.):

ÅDauerhaftigkeit

ÅSulfatbeständig: muss in Gebieten mit sulfathaltigem Gestein garantiert sein. 

Vorgaben durch Fachstellen.

ÅAnfangs- und Endfestigkeit

ÅDruckfestigkeit nach 3 Tagen: 0.3 N/mm2

ÅDruckfestigkeit nach 7 Tagen: 1.0 N/mm2

ÅDruckfestigkeit nach 28 Tagen: 1.5 N/mm2

BAFU-Praxishilfe
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Anforderungen an die Hinterfüllung (Forts.):

ÅUmweltverträglichkeit

ÅDie Bestandteile der Hinterfüllung dürfen nicht umweltgefährdend sein. 

ÅWärmeleitfähigkeit

ÅKeine Vorgaben

ÅFliessfähigkeit, Pumpbarkeit

ÅKeine Vorgaben

ÅFrostsicherheit

ÅVorläufig keine Vorgaben

ÅFalls notwendig können solche Vorgaben durch die Fachverbände 

empfohlen und durch die Gewässerschutzfachstellen angeordnet werden.

FWS-Standardmischung für die Hinterfüllung:

100 kg Bentonit + 200 kg Zement + 900 kg Wasser = 1 m3 Suspension

BAFU-Praxishilfe
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Stand der Arbeiten:

ÅZur Zeit im Druck

ÅInkrafttreten: 2009

BAFU-Praxishilfe
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SIA Norm 384/6

Gegenstand der Norm:

ÅPrimärkreis von Sole-Wasser-Wärmepumpen (Erdwärmesonden)

Nicht behandelt werden:

ÅErdregister, Wärmekörbe, Energiepfähle

Åtiefe Geothermiebohrungen
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SIA Norm 384/6

Inhalt:
Normative Regelung der folgenden Punkte:

ÅProjektierung

ÅNutzungsarten (Heizen + Kühlen, Leistung, Bedarfsprofil)

ÅStandort (Klima, geophysikalische Parameter, Platzierung)

ÅBerechnung und Auslegung

ÅAnforderungen an die Auslegung

ÅBerechnung der EWS (einfache Anlagen, komplexe Anlagen)

ÅAuslegung und Hydraulikberechnung des Solekreises 

ÅGrundsätze der Systemoptimierung (Wirtschaftlichkeit, Erneuerung

Nachladung)



w
w

w
.f

w
s

.c
h

Dr. Walter Eugster, Leiter Gütesiegelkommission EWS-Bohrfirmen                              1. Forum Wärmepumpen  I  Bohrfirmen  I  01.04.09  I  Bern

SIA Norm 384/6

Inhalt:
Normative Regelung der folgenden Punkte:

ÅMaterial- und Konstruktionsanforderungen

ÅErdverlegtes Rohrmaterial

ÅVerbindungstechnik

ÅAbdichtung (Bohrung und Gebäude)

ÅWärmedämmung

ÅWärmeträger

ÅSicherheitseinrichtung

ÅMessgrössen für den Betrieb
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SIA Norm 384/6

Inhalt:
Normative Regelung der folgenden Punkte:

ÅAusführung

ÅBohrausrüstung

ÅBohrung

ÅEinbau

ÅHinterfüllung

ÅAnschluss der EWS

ÅFüllen der EWS

ÅDokumentation auf der Anlage

ÅPrüfungen

ÅPrüfung der EWS (Spülen, Durchflussprüfung, Dichtigkeitsprüfung 

Ą in Anlehnung nach SN EN 805)

ÅRohrverbindungen

ÅFrostschutz
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SIA Norm 384/6

Inhalt:
Normative Regelung der folgenden Punkte:

ÅBetrieb und Wartung

ÅWartung

ÅAbweichung des Wärmebedarfs

ÅBauheizung

ÅBauaustrocknung

ÅStillegung
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SIA Norm 384/6

Inhalt:
Anhänge (Normativ und Informativ):

ÅProtokolle (N)Ą Bohrprotokoll, Prüf- und Abnahmeprotokoll

ÅPrüfungen (N)Ą Durchflussprüfung, Dichtigkeitsprüfung in Anlehnung an 

SN EN 805

ÅKennwerte (I) Ą Bodentemperatur, Boden- und Stoffkennwerte, 

Wärmeträger

ÅProjektierungshinweise (I) Ą Bewilligung, Geologie, vereinfachtes 

Berechnungsverfahren für einfache Anlagen, für komplexe Anlagen, 

Druckverlustberechnung 

ÅAusrüstung der Bohrunternehmung (N)                    !!

Ą Standardausrüstsung, Ausrüstung zur Arteserintervention, Ausrüstung 

zur Gasintervention

ÅAusführung (I)Ą Bohrverfahren, Hinterfüllung, Anschluss der EWS, 

Spüldauer
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SIA Norm 384/6 Erdwärmesonden

Beispiel: Auslegung von Erdwärmesonden

Vereinfachtes Berechnungsverfahren für einfache Anlagen

Eine korrekte Dimensionierung

Åsichert einen problemlosen Betrieb über die ganze Lebensdauer

Åberücksichtigt die effektiven lokalen Verhältnisse

Ålokale Geologie Ą z.B. Wärmeleitfähigkeit

Ålokale Klimaverhältnisse  Ą z.B. Temperatur, Laufzeit

ÅBetriebsverhältnisse  Ą z.B. Warmwasser, Pool,

Heizen + Kühlen

Åberücksichtigt die effektiven Geometrie-Verhältnisse der Sonden

ÅDurchmesserĄ 32er, 40er, 50er Sonde

ÅAbstand, Tiefe

ÅAnordnung
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SIA Norm 384/6

Beispiel: Auslegung von Erdwärmesonden

Vereinfachtes Berechnungsverfahren für einfache Anlagen

Konsequenzen bei einfachen Anlagen

Åkeine Faustformeln zur Auslegung

40 ... 45  ... 50 W/m

ÅSonden werden tendenziell etwas länger


